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Bedingungen für Urlaubsmaßnahmen des CBF Kreisverband Borken e. V. 

Stand: 10.11.2013 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für Freizeitmaßnahmen, die durch den CBF-

Kreisverband Borken  e. V. veranstaltet werden. 

1. Abschluss 

Ihre Anmeldung ist verbindlich. Die Anmeldung ist schriftlich auf dem Anmeldevordruck vor-

zunehmen.  

2. Bezahlung 

a) Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von EUR 100 zu leisten.  

b) Die Restzahlung ist spätestens vier Wochen vor Reisebeginn fällig. 

c) Wenn die Kosten bis Reiseantritt nicht vollständig bezahlt sind, können wir von dieser 

Vereinbarung zurücktreten und eine Entschädigung verlangen. 

3. Rücktritt durch den Kunden – Benennung von Ersatzpersonen 

Der Kunde hat auf seine Kosten eine Reiseversicherungspaket (Reiserücktrittskosten, Rei-

seabbruch und Gepäckversicherung) abzuschließen. 

Eine Kopie der Reiserücktrittsversicherung ist bei Einzahlung der Restzahlung (gem. 2.b) 

dem CBF-Kreisverband Borken e. V. vorzulegen. Ohne die Vorlage dieser Kopie gehen wir 

davon aus, dass der Kunde von der Reise zurücktritt und dem CBF-Kreisverband Borken e. 

V. die unten genannten Ersatzansprüche erstattet. 

Sie können jederzeit vor Reisebeginn von dieser Freizeitmaßnahme zurücktreten. Maßgeb-

lich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei uns. Wir empfehlen Ihnen, den Rücktritt 

schriftlich zu erklären. 

Treten Sie von der Freizeitmaßnahme zurück, oder treten Sie die Freizeitmaßnahme nicht 

an, so sind wir berechtigt, den Ersatz für die von uns getroffenen Reisevorkehrungen und für 

unsere Aufwendungen zu verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes berücksichtigen wir 

gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich anderweitige Verwendungen der Reise-

leistungen. 

Wir können diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der oben genannten Vorgaben 

nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vereinbarten Reisebeginn pauschalisie-

ren (in der Regel in der Höhe der oben genannten Anzahlung) 
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Liegt der Rücktritt weniger als 14 Tage vor Reisebeginn, so sind die Reisekosten auf alle 

Fälle für 

a) Kosten für den Bus 

b) Kosten für die Unterbringung 

c) Kosten für die Veranstaltungen vor Ort. 

 zu 100% zu erstatten.  

Liegt der Rücktritt weniger als 90 Tage vor Reisebeginn, so sind die anfallenden Stornie-

rungskosten zu erstatten.  

Bis zum Reisebeginn können Sie verlangen, dass statt Ihnen ein Dritter in die Rechte und 

Pflichten eintritt.  

4. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

Nehmen Sie einzelne Leistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingen-

den Gründen nicht in Anspruch, so werden wir uns bei den Leistungsträgern um Erstattung 

der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 

unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche 

Bestimmungen entgegenstehen. 

5. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der Vereinbarung hat nicht die Unwirksamkeit 

der gesamten Vereinbarung zur Folge. Das gleiche gilt für diese vorliegenden Reisebedin-

gungen. 

10.11.2013 

Hedwig Ostendorf 
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